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§ 192b IO Aufhebung wegen
dauerhaft fehlenden pfändbaren

Bezugs
 IO - Insolvenzordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

§ 192b.

Das Schuldenregulierungsverfahren ist nach § 123a oder § 139 erst aufzuheben, wenn der Schuldner seit mehr als fünf

Jahren keinen den unpfändbaren Freibetrag übersteigenden Bezug hatte und ein solcher nicht zu erwarten ist. Vor der

Aufhebung sind der Schuldner und die Insolvenzgläubiger einzuvernehmen; der Schuldner ist überdies auf eine

mögliche Beratung bei einer staatlich anerkannten Schuldenberatungsstelle hinzuweisen.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/192b
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/123a
https://www.jusline.at/gesetz/io/paragraf/139
file:///

	§ 192b IO Aufhebung wegen dauerhaft fehlenden pfändbaren Bezugs
	IO - Insolvenzordnung


